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 Veröffentlicht am 14.12.1993

Norm

StGB §142 C

Rechtssatz

Objektiv liegt eine Drohung mit gegenwärtiger Gefahr gegen die körperliche Unversehrtheit des Opfers vor, wenn der

Bedrohte in der gegebenen Gesamtsituation den Eindruck gewinnen mußte, der Täter wolle und könne das

angedrohte Übel verwirklichen und er selbst müsse mit dessen imminenter Realisierung rechnen.
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